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Nein, in NRW fängt der Anspruch erst nach mehr as 365 Tage Elternzeit an.
(Also falls du nicht alleinerziehend bist, hast du keinen rechtlichen Anspruch).

Allerdings stehen die Personalräte der Vereinbarkeit von Beruf und Familie positiv entgegen, so
dass es normalerweise klappt. Einzige Hürde: das Okay deiner Schulleitung. und dann solltest
du nicht gerade 37 Kilometer weit weg von deiner Schule wohnen, es wird schwer zu
begründen, warum die 2 Kilometer absolut unzumutbar ist..

Nimm Kontakt zum Bezirkspersonalrat / Hauptpersonalrat, sie beraten dich, weil sie in der
Regel die Schulen der Region gut kennen und abschätzen können, ob es guten Erfolg haben
wird.
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